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V O R W O R T

Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Hamburger Sozialbehörde hat gemeinsam mit 
acht engagierten Trägern der Eingliederungshilfe eine 
neue Rahmenvereinbarung über Trägerbudgets für  
die Jahre 2024 bis 2028 unterzeichnet. Das ist ein  
starkes Signal für mehr Teilhabe, Selbstbestimmung 
und Lebensqualität von Menschen mit Behinderung  
in unserer Stadt.

Aufbauend auf den guten Erfahrungen der vergangenen 
Jahre setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fort: 
Mit den neuen Trägerbudgets wird die sozialräumliche 
und personenzentrierte Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe in Hamburg konsequent weitergeführt.

Beteiligt sind die BHH Sozialkontor gGmbH, die Elbe-Werk-
stätten GmbH, die Evangelische Stiftung Alsterdorf, F&W 
Fördern & Wohnen AöR, Leben mit Behinderung Hamburg 
Sozialeinrichtungen Gemeinnützige GmbH, die Stiftung Das 
Rauhe Haus, die auxiliar GmbH und der Lebenshilfe-Ver-
bund Hamburg. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass Unter-
stützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird – individu-
ell, flexibel und nah am Menschen.

Unser Ziel ist klar: Jeder Mensch soll sein Leben selbst-
bestimmt gestalten können – so, wie es zu ihm passt. Die 
Trägerbudgets leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. Sie 
ermöglichen, dass neue Ideen schnell umgesetzt werden 
und innovative Projekte entstehen, die Menschen mit 
Behinderung stärken und ihnen neue Chancen eröffnen.

Durch die besondere Finanzstruktur der Trägerbudgets 
können die Träger bedarfsgerecht handeln – ohne lange 
Umwege und bürokratische Hürden. So kann Unterstüt-
zung gezielt und unbürokratisch dort ansetzen, wo sie im 
Alltag wirklich hilft. Der Mensch mit seinen Wünschen 
und Bedürfnissen steht dabei immer im Mittelpunkt – das 
ist der Kern der personenzentrierten Assistenz.

Gleichzeitig schaffen die Trägerbudgets mehr Planungs-
sicherheit für alle Beteiligten und sorgen für eine effizi-
entere Nutzung der vorhandenen Mittel. Hamburg nimmt 
damit bundesweit eine Vorreiterrolle ein: Wir zeigen, wie 
moderne Eingliederungshilfe gelingen kann – partner-
schaftlich, flexibel und lebensnah.

Die Vereinbarung basiert auf Vertrauen und enger Zusam-
menarbeit zwischen der Sozialbehörde und den beteilig-
ten Trägern. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Teilhabe, 
Selbstbestimmung und Lebensfreude von Menschen mit 
Behinderung weiter zu stärken. Zudem tragen die Träger-
budgets dazu bei, die Arbeit der Selbstvertretungsgremien 
zu unterstützen und die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels aktiv anzugehen.

In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die Idee des 
Trägerbudgets, seine Wirkung und über ausgewählte 
Projekte, die zeigen, was mit Vertrauen, Kooperation und 
Engagement alles möglich ist.

Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg bei der 
Umsetzung – und allen Menschen, die von den Träger-
budgets profitieren, mehr Selbstbestimmung und Teilhabe 
im Alltag.

Ihre Melanie Schlotzhauer 

Melanie Schlotzhauer, 
Senatorin für Gesundheit,  

Soziales und Integration



„Viel Sport treiben, 
Gesundheit, Familie und ein 
enger Zusammenhalt.“

F E L I X . 

W A S  I S T  G U T E S  L E B E N  F Ü R  S I E ? 
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Ü B E R B L I C K

WIE FUNKTIONIERT ES? 
Das Trägerbudget ist eingebettet in eine für alle Träger 
verbindliche Rahmenvereinbarung. Fachlich leitend sind 
die vereinbarten Leitplanken in der sozialraumorientierten 
Eingliederungshilfe. Das Budget deckt verschiedene Leis-
tungen ab: besondere Wohnform, Wohnen mit Assistenz, 
personenbezogene Leistungen, Tagesförderung und/oder 
Teilhabe am Arbeitsleben. Die Hilfen und Unterstützungs-
leistung passen sich flexibel an den individuellen Bedarf 
an. Damit haben die Menschen mehr Einfluss auf die 
Gestaltung der Assistenzleistungen und die Selbstbestim-
mung und Teilhabe werden gestärkt.

Das Trägerbudget berechnet sich zum einen aus der For-
mel Menge (alle angebotenen Leistungsformen für alle 
Klient*innen) mal Preis (Grundlage: der jeweilige Kosten-
satz) über einen verabredeten Zeitraum. Zum anderen 
erfolgen Aufwendungen für abgestimmte Projekte und 
Vorhaben, die für die Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe wichtig sind. Ein zusätzlicher Anstieg der Fall-
zahlen wird in der Ermittlung der Budgets berücksichtigt.

WAS IST DAS TRÄGERBUDGET? 
Das Trägerbudget ist eine Finanzierungsgrundlage von 
Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinde-
rung in der Eingliederungshilfe. Anstatt viele einzelne 
Kostenbewilligungen einzeln abzurechnen, bekommt der 
Leistungserbringer einen Gesamtbetrag überwiesen, um 
die bewilligten Leistungen bedarfsgerecht durchzuführen. 
Der Rechtsanspruch der Menschen mit Unterstützungs-
bedarf und das Bewilligungsverfahren bleiben davon 
unberührt. 

Das Trägerbudget steht für eine neue Herangehensweise 
der Steuerung und Weiterentwicklung. Es dient nicht als 
Sparmodell.

WARUM GIBT ES DAS TRÄGERBUDGET? 
Das Trägerbudget ermöglicht, dass das Gesamtleistungs-
system der Eingliederungshilfe zukunftsorientiert und 
innovativ weiterentwickelt wird. Teilhabe und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderung im Sinne der 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen sol-
len so weiter gestärkt werden. Außerdem ermöglicht es, 
die Assistenzleistungen an den konkreten Bedarfen der 
Menschen personenzentriert auszurichten und sich von 
starren Vorgaben der Leistungsvereinbarungen zu lösen.

6 Fragen und Antworten zum Trägerbudget 

WELCHE VORTEILE HAT ES? 
Das Finanzierungsinstrument der Trägerbudgets schafft 
für die Vertragsparteien Planungssicherheit und erlaubt 
einen flexiblen Mitteleinsatz bei klaren Zielvorgaben. Öko-
nomische Fehlanreize, wonach ein steigender Hilfebedarf 
und hohe Fallzahlen höhere Erträge und sinkende Hilfe-
bedarfe geringere Erträge generieren, werden weitge-
hend reduziert und Investitionen zur Unterstützung einer 
autonomen Lebensführung und zur Weiterentwicklung 
inklusiver, sozialräumlicher Lösungen ermöglicht. Die 
Mittel werden für die Verstetigung und den Ausbau von  
Kooperationen, sozialräumliche Aktivitäten und innovative 
Einzelprojekte eingesetzt. Diese Finanzierungsform führt 
damit zu einem Wettbewerb um die Qualität der Leis-
tungserbringung, nicht zu einem Preiswettbewerb.

WAS SIND DIE GELINGENSBEDINGUNGEN? 
Vertrauen, Transparenz und Qualitätskontrolle: Die Leis-
tungserbringer (Träger) und die Leistungsträgerin (Sozial-
behörde) sollen im Sinne der Leistungsberechtigten eine 
möglichst vertrauensvolle und effiziente Nutzung der 
vereinbarten Mittel anstreben und dabei gleichzeitig die 
Interessen und die Selbstbestimmung der Menschen mit 
Behinderungen achten. 

Das Trägerbudget ist nicht nur eine neue Art der Finan-
zierung, sondern eine ganz neue Herangehensweise. Es 
erfordert die Bereitschaft, sich hierauf einzulassen und in 
einigen Bereichen umzudenken.

WER IST BETEILIGT? 
Beteiligte sind die Hamburger Sozialbehörde (Leistungs-
trägerin), acht Leistungserbringer der Eingliederungshilfe 
und natürlich die Leistungsberechtigten. Darüber hinaus 
gibt es regelmäßigen Austausch mit den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege und der LAG (Landesarbeitsge-
meinschaft) als Interessenvertretung von Menschen mit 
Behinderung in Hamburg.
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In den „Fachlichen Leitplanken in der sozialraumorien-
tierten Eingliederungshilfe“ haben die Vertragspartner 
ihr gemeinsames und handlungsleitendes Grund- 
verständnis dazu formuliert.  
 

Leitplanken geben 
Orientierung 

Ü B E R B L I C K

1.	 Die immer wieder vorzunehmende  
Erkundung und Formulierung des  
Willens des Menschen sind unsere 
Grundlage und Ausgangspunkt für  
die Leistungen. 

2.	 Persönliche, lebensweltliche und  
sozialräumliche Ressourcen sind  
Basis für die zu entwickelnde  
Unterstützung.  

3.	 In allen Phasen des Unterstützungs- 
prozesses sind die Leistungsberechtigten 
handelnde Person. 

4.	 Selbsthilfepotenziale, professionelle 
und nicht-professionelle Ressourcen des 
sozialen Umfeldes werden erkundet und 
systematisch kombiniert.  

5.	 Wir entwickeln am Willen des  
Menschen orientierte, sozialgesetz- 
buchübergreifende Lösungen. Neben  
den persönlichen, lebensweltlichen  
und sozialräumlichen Ressourcen ist eine 
evtl. erfolgende Leistungsbewilligung  
ein Baustein für die Entwicklung des 
Unterstützungsmix. 

6.	 Die Beratung geschieht trägerüber- 
greifend und ergebnisoffen.  

7.	 Im Rahmen unseres Auftrags tragen  
wir Verantwortung dafür, dass verschie-
dene Unterstützungsformen zu einem 
Gesamtarrangement verbunden und  
aufeinander abgestimmt werden können. 

Unsere Zusammenarbeit: orientiert am Willen und an den Ressourcen

UNSERE FACHLICHEN LEITPLANKEN 
IN DER SOZIALRAUMORIENTIERTEN  
EINGLIEDERUNGSHILFE
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„Ich treffe gerne andere 
Menschen. Ich liebe es, 
zu tanzen und zu verreisen.“

W A S  I S T  G U T E S  L E B E N  F Ü R  S I E ? 

P E T R A .
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H I N T E R G R U N D

Das Trägerbudget ist eine Vereinbarung zwischen den 
Leistungserbringern der Eingliederungshilfe und der 
Sozialbehörde Hamburg und wird in einer Rahmenverein-
barung geregelt. Diese Rahmenvereinbarung ist mit allen 
beteiligten Trägern geeint und hat verbindlichen Charak-
ter für die Umsetzung. Das Besondere in Hamburg sind 
die zwischen allen abgestimmten Leitplanken zur Sozial-
raumorientierung und Inklusion sowie die Kooperation 
zwischen den Trägern und die Umsetzung gemeinsamer 
Projekte. Diese (Folge-)Rahmenvereinbarung gilt von 2024 
bis 2028 und ist eine Fortführung der beiden vorherigen 
Rahmenvereinbarungen aus 2014 bis 2018 und 2019  
bis 2023.

Grundlage für Inhalt und Vergütung des Trägerbudgets 
sind die Regelungen des Landesrahmenvertrags gemäß 
§ 79 SGB XII in ihrer jeweils aktuellen Fassung und die 
diesen Regelungen entsprechenden Vereinbarungen nach 
§ 75 Abs. 3 SGB XII. Das Trägerbudget bezeichnet einen 
konkreten Geldbetrag, der für den bestimmten Zeitraum 
für die Erbringung der Leistungen und der Umsetzung der 
Projekte zur Verfügung steht. Die Rahmenvereinbarung 
regelt die geplanten Fach- und Strukturveränderungspro-
zesse, das Monitoring der Zielerreichung einschließlich 
der Wirksamkeit der Leistungen sowie den besonderen 
Weg der Leistungsabrechnung zwischen den Vertrags-
parteien. 

Das Trägerbudget: 
Charakter, Anforderungen und Wirkung
EIN BEITRAG AUS DER PERSPEKTIVE DER 
LEISTUNGSERBRINGER 

CHARAKTER DER RAHMENVEREINBARUNGEN 
Wesentlicher Sinn und Zweck der Vereinbarung zum Trä-
gerbudget zwischen 2014 bis 2018 war es, eine Verläss-
lichkeit der Finanzierung und damit auch Innovationen zu 
ermöglichen. Dem lag die Annahme zugrunde, dass Weiter-
entwicklungen des Leistungssystems und neue zukunfts-
orientierte Handlungskonzepte erforderlich sind, um die 
Teilhabe und Beteiligung von Menschen mit Behinderung 
im Sinne der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen zu verbessern, das heißt, um passgenauer, fle-
xibler und wirksamer im Sinne inklusiver, sozialräumlicher 
Lösungen agieren zu können. In der folgenden Rahmenver-
einbarung 2019 bis 2023 wurde verstärkt auf die gemein-
same Weiterentwicklung der EGH Hamburg gesetzt. Das 
Modellprojekt „Leben wie ich will“ und innovative Quar-
tiersentwicklungen und Kooperationen wurden verstärkt 
angestrebt und auf feste Füße gestellt. In der jetzigen 
Rahmenvereinbarung ist die Kooperation zwischen Sozial-
behörde und den Trägern untereinander Voraussetzung für 
das Gelingen der Projekte und Vorhaben. Sozialbehörde 
und Träger haben ein gemeinsames Verständnis für die 
Entwicklung der EGH in Hamburg entwickelt. Neben der 
Stärkung der trägerübergreifenden Zusammenarbeit bege-
ben die Träger sich gemeinsam auf den Weg, passgenaue 
Angebote zu entwickeln und Angebote und Ressourcen in 
den Quartieren gemeinsam zu entwickeln und zu nutzen. 
Eines der größten Projekte ist hier „Leben wie ich will“ 

als Wegbereiter für eine trägerübergreifende Angebots-
beratung.

Das Projekt Wirkungsorientierung ist das zweite träger-
übergreifende Projekt dieser Budgetphase. Mit diesem 
sollen verallgemeinerbare Grundprinzipien der „Wirkungs-
orientierung“ erarbeitet werden und in ein „Hamburger 
Modell“ münden, das zur allgemeinen Nutzung zur Ver-
fügung gestellt wird.

WIRKUNG UND ANFORDERUNGEN
Durch flexiblen Mitteleinsatz und stabile Rahmenbe-
dingungen wurden Planungssicherheit und Freiräume 
geschaffen und zugleich klare Vorgaben gesetzt, in wel-
cher Perspektive diese zu nutzen sind. Ökonomische Fehl-
anreize, wonach ein steigender Hilfebedarf und hohe 

Fallzahlen höhere Erträge und sinkende Hilfebedarfe 
geringere Erträge generieren, wurden aus dem System 
genommen und Investitionen in individuelle Befähigun-
gen und übergreifende Strukturen der Selbstorganisation 
ermöglicht. 

Diese Budgetstruktur war für alle Parteien ein Wagnis, 
und es bedurfte gegenseitigen Vertrauens, diesen neuen 
Weg zu beschreiten. Eine gemeinsame Einschätzung ist 
heute: Die Grundideen der Vereinbarung sind aufgegan-
gen und es konnten entscheidende Weichen zur Weiter-
entwicklung des Leistungssystems gestellt werden. 

Die gesetzlichen Ansprüche der Leistungsberechtigten 
wurden dabei in keiner Weise eingeschränkt. Die Aufmerk-
samkeit für die Belange der Menschen mit einem hohen 

Auf das Zusammenspiel kommt es an
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H I N T E R G R U N D

Hilfebedarf hat sich durch eine eigens eingesetzte träger-
übergreifende Arbeitsgruppe, in der die LAG die Interessen 
der Menschen mit Behinderung vertritt, erhöht. Insgesamt 
hat sich eine neue Kultur der behörden- und trägerüber-
greifenden Zusammenarbeit gebildet, die von Inhalten, 
Offenheit, Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt ist. 

Vor diesem Hintergrund führen die Vertragspartner die 
Trägerbudgetvereinbarung für weitere fünf Jahre fort. 
Kern in dieser Phase ist es, die genannten Grundideen 
und Praktiken weiter zu vertiefen, angefangene Projekte  
fortzuführen und neue Projekte umzusetzen. Eine beson-
dere Herausforderung wird dabei sein, die Anforderun-
gen durch die neuen gesetzlichen Veränderungen des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und der Pflegestärkungs-
gesetze II und III zu berücksichtigen. Die Vertragspartner 

werden sich an entsprechenden Modellprojekten beteili-
gen, um im Interesse der Nutzer*innen in den nächsten 
Jahren an guten und tragfähigen Lösungen zu arbeiten. 
Die Beteiligung, die Ziele und die individuellen Ressour-
cen der Leistungsberechtigten rücken nun noch mehr  in 
den Mittelpunkt der Leistungssteuerung. 

Die Verschränkung von Personenzentrierung und Sozial-
raumorientierung ist dabei ein weiter zu entwickelnder 
Ansatz, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. 
Neue Unterstützungsformen und -funktionen werden 
sowohl für die Leistungsberechtigten als auch für Koope-
rationen und Vernetzungen in den Stadtteilen erschlossen 
und verstetigt. 

Die gemeinsamen Ziele sind die Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfeleistungen für Menschen mit Behin-
derungen und damit die Verbesserung der Teilhabe durch 
zukunftsorientierte Handlungskonzepte, die den perso-
nenzentrierten und den sozialraumorientierten Ansatz 
zusammenführen. 

Neben der Leistungsentwicklung wird in den kommen-
den Jahren der akute Fach- und Arbeitskräftemangel 
eine anspruchsvolle Aufgabe bleiben und die Koopera-
tion untereinander noch stärker in den Fokus rücken. Die 
Träger und die Sozialbehörde verstehen sich als Partner 
bei der Entwicklung und Umsetzung neuer, innovativer 
Formen und Strukturen sozialer Dienste für Menschen mit 
Behinderungen in der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Neben den individuellen Leistungen für die Menschen mit 
Behinderung wurden in der neuen Rahmenvereinbarung 
konkrete Projekte verabredet und mit Ressourcen hinter-
legt. Zusätzlich wurden Gelder für fallunspezifische Vor-
haben zur Verfügung gestellt, um in dem verabredeten 
Zeitraum konkret an der Weiterentwicklung des Leis-
tungsgeschehens und dessen Umbau zu arbeiten. 

Das Trägerbudget: 
mit guter Orientierung und Zielsicherheit
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H I N T E R G R U N D

Die Steuerung der Trägerbudgets und der darüber 
finanzierten individuellen Leistungserbringung erfolgt 
durch die Sozialbehörde auf der strukturellen Ebene. 

Die Ebene zwischen Leistungsberechtigten und dem EGH-
Träger bleibt  durch die Trägerbudgets unberührt. Sie wird 
nicht anders als im Leistungsgeschehen außerhalb der 
Trägerbudgets gesteuert: Das Fachamt Eingliederungs-
hilfe prüft als operative Dienstelle der Leistungsträgerin 
auf Antrag die Zugehörigkeit der Antragstellerinnen und 
Antragsteller zum leistungsberechtigten Personenkreis. 
Bei Bejahen stellt sie die Bedarfe im Rahmen des gesetz-
lich normierten partizipativen Gesamtplanverfahrens 
fest. Hierüber erhalten die Leistungsberechtigten einen 
Bescheid, der Art und Umfang (Stunden, Leistungsstufen, 
Hilfebedarfsgruppen, Pauschalen) einer oder mehrerer 
Leistungen der Eingliederungshilfe unter Berücksich-
tigung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsbe-
rechtigten festsetzt. Gleiches gilt für die Erstellung eines 
Gesamtplans für die Leistungsberechtigten. Der Gesamt-
plan ist die Grundlage für die individuellen Hilfeplanung 
des vom Leistungsberechtigten ausgewählten Leistungs-
erbringers. Dies gilt unabhängig davon, ob der Leistungs-
erbringer ein Budgetträger ist oder nicht. Somit wird der 
Rechtsanspruch der Leistungsberechtigten zu jedem Zeit-
punkt gewahrt. Auch ein unproblematischer Wechsel des 
gewählten Leistungserbringers im Rahmen des Wunsch- 

Das Trägerbudget: Regelungen, Steuerung und Gremien   
E IN BE ITRAG AUS DER PERSPEKTIVE DER SOZIALBEHÖRDE 

und Wahlrechts der Leistungsberechtigten bleibt möglich.    
Die Zahl der bewilligten Leistungen und ihre Bedarfsstu-
fen findet Eingang in die Kalkulation des Budgets und ist 
sodann Inhalt der mehrmals jährlich stattfindenden bilate-
ralen Steuerungsgruppen zwischen der EGH-Trägerin und 
den Budgetträgern. 

Die Erfahrungen der vorangegangenen Budgetzeiträume 
haben allen beteiligten Akteuren gezeigt, dass die Rah-
menvereinbarungen im Zuge der Verhandlungen für die 
Folgeperiode harmonisiert und angepasst werden muss-
ten. Somit findet sich bei allen Rahmenvereinbarungen 
folgende übergeordnete Struktur: 

→→	 Allgemeine Regelungen: Hierunter fallen Ausführun-
gen zu sozialrechtlichen Ansprüchen der Leistungs-
berechtigten, Vereinbarungen über die Laufzeit, 
grundsätzliche Erläuterungen zum Trägerbudget, 
Regelungen zu Abrechnung und Controlling sowie zur 
Fortschreibung des Budgets 

→→	 Vereinbarungen zur leistungserbringerspezifischen 
Leistungsentwicklung und zur Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe: Leistungsmenge sowie die Ver-
einbarungen über die leistungserbringerspezifischen 
Projekte und Vorhaben sind hier verortet 

→→	 Verfahrensregelungen: Dort sind Absprachen zu den 
vereinbarten Gremien, zur Qualitätssicherung, zu 
Projektdurchführung und -fortschritt, zur Leistungs-
entwicklung und weitere verfahrensrechtliche Rege-
lungen zu finden. 

Dem erwähnten Kriterium der Vergleichbarkeit wurde 
auch bei der Gremienstruktur und den weiteren Bau-
steinen (Protokollvorlage, Projektskizzen) aller Budgets 
besonderes Gewicht beigemessen. 

Für jedes Trägerbudget wurde eine Steuerungsgruppe ver-
einbart. Sie ist paritätisch mit jeweils drei Vertreterinnen 
und Vertretern des Budgetträgers und der Sozialbehörde 
besetzt. Die Steuerungsgruppe überwacht die vertrags-
konforme Durchführung der Vereinbarung insgesamt und 

soll frühzeitig Risiken identifizieren sowie gegebenenfalls 
Steuerungsvorschläge erarbeiten. Die Steuerungsgruppe 
tritt mindestens zwei Mal im Jahr unter Leitung der Sozial-
behörde zusammen. Dabei wird zudem die Fallzahlent-
wicklung mit der Herleitung des Budgets abgeglichen und 
ein Controlling der vereinbarten Projekte und Vorhaben 
anhand der festgelegten Meilensteine, Indikatoren und 
Kennzahlen durchgeführt.  

Die Ergebnisse jeder Steuerungsgruppe werden in einer 
für alle Budgets vereinheitlichten Protokollvorlage erfasst. 
In dieser findet sich der Aufbau der Rahmenvereinbarung 
wieder und ermöglicht somit einen schnellen Abgleich 
von tatsächlichem und vereinbartem Budgetgeschehen.  

Für Innovationen und  
Kooperationen: 
Beim Trägerbudget wirken  
Sozialbehörde, Fachamt  
und Hamburger Träger  
zusammen.
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Sozialbehörde und Budgetträger haben in der dritten 
Budgetperiode zudem Absprachen zu den vereinbarten 
Projekten und Vorhaben zur Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe getroffen. Treibende Kraft dahinter war, 
nicht nur die Inhalte, sondern auch das Geschehen und 
die Ergebnisse eines Projekts oder Vorhabens messbar 
und transparent zu machen. Denn die in den Budgetver-
einbarungen vereinbarten Projekte und Vorhaben stellen 
keinen Selbstzweck dar. Sie sollen vielmehr Erkenntnisse 
und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Gesamt-
systems der Eingliederungshilfe in Hamburg, teilweise 
unter Einbeziehung unterschiedlicher Akteurinnen und 
Akteuren und Sozialräume, zeigen. Auf Basis einer Mus-
terskizze findet sich für jedes einzelne Projekt oder Vorha-
ben eine Anlage zur Rahmenvereinbarung des jeweiligen 
Budgetträgers wieder. In dieser werden die angestrebten 
Ziele, die Maßnahmen zur Zielerreichung, die dazugehöri-
gen Kennzahlen bzw. Meilensteile und Termine festgelegt 
und mit notwendigen Projektmitteln beziffert. 

Mittels eines einheitlichen Protokollformats werden für 
alle Steuerungsgruppen die vereinbarten Projekte und 
Vorhaben mit einer Kurzbeschreibung und den Verabre-
dungen aus der letzten Sitzung der Steuerungsgruppe 
sichtbar und können fortgeschrieben werden. Über den 
Budgetzeitraum können dadurch Fortschritt und auftre-
tende Risiken festgestellt und transparent nachvollzogen 
sowie gegebenenfalls Steuerungsvorschläge erarbeitet 
werden. 

Darüber hinaus wurde in der laufenden Budgetperiode 
die Strategiegruppe Rahmenvereinbarung gegründet. 
Mitglieder sind Vertreterinnen und Vertreter der Sozial-
behörde, der Budgetträger sowie des Fachamtes Ein-
gliederungshilfe. Somit sind sowohl ministerielle als auch 
operative Ebene der Leistungsträgerin vertreten. Unter-
stützt und beraten wird die Strategiegruppe regelmäßig 
von einem externen wissenschaftlichen Berater. Aufgabe 

der Strategiegruppe ist die Abstimmung von Vorhaben 
und Entwicklungen, die alle Budgetträger betreffen. So 
berichten dort auch die Projektverantwortlichen der durch 
mehrere oder alle Budgetträger bearbeiteten Vorhaben. 
Ein weiteres Gremium ist die von der Sozialbehörde gelei-
tete Lenkungsgruppe Rahmenvereinbarung. Sie setzt sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Sozialbehörde, des 
Fachamtes Eingliederungshilfe des Bezirksamts Wands-
bek, der gesetzlich bestimmten Interessenvertretung 
der Menschen mit Behinderung in Hamburg (LAG), der 
Arbeitsgemeinschaft der Allgemeinen Wohlfahrtspflege 
(AGFW) sowie Vertreterinnen und Vertretern aller Bud-
getträger zusammen. Die Lenkungsgruppe dient dem 

Austausch und der Information zu potentiellen Impulsen 
zur Weiterentwicklung des Gesamtsystems der Einglie-
derungshilfe in Hamburg. Über die Teilnahme der AGFW 
wird die Transparenz gegenüber den nicht-budgetierten 
Leistungserbringern im Hamburger Leistungssystems 
gewährleistet, die Beteiligung der LAG stellt die fortlau-
fende kritische Begleitung der Trägerbudgets durch die 
Interessenvertretung der Leistungsberechtigten in Ham-
burg sicher. 
 

STRUKTUREN UND GREMIEN 

Trägerbudget Rahmenvereinbarung

Einzelne Trägerbudgets 

Trägerübergreifende Vorhaben und Projekte

Trägereigene Vorhaben und Projekte

Modellprojekt
„Leben wie ich will“

Lenkungsgruppe
(Behörde, Fachamt, Landesarbeits-

gemeinschaft für behinderte 
Menschen e.V., Arbeitsgemeinschaft 

der freien Wohlfahrtspflege, 
Leistungserbringer)

 
 

 
 

Organisationsteam

AGs Praxisgruppe
Monitoring

Strategiegruppe 
(Behörde, Fachamt, alle  

Leistungserbringer)

Steuerungsgruppe
(Behörde und Leistungserbringer)

Projektgruppe 
Wirkungsorientierung

25 Einzelprojekte
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„Gesundheit und Selbstständigkeit.
Ein Ziel nie aus den Augen zu 
verlieren, Selbständigkeit  
und soziale Kontakte, Zufriedenheit 
auch im Job.“

W A S  I S T  G U T E S  L E B E N  F Ü R  S I E ? 

B I L A L .
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Trägerbudgets stellen juristisch abweichende Zielver-
einbarungen nach § 132 SGB IX dar, sie wären auch 
ohne diese Vorschrift zulässig. Voraussetzung ist aber 
in jedem Fall, dass die Regeln des sozialhilferecht- 
lichen Dreiecksverhältnisses beachtet werden. 

Das sozialhilferechtliche Dreiecksverhältnis beschreibt 
das Verhältnis von drei Beteiligten an dem Geschehen der 
Leistungserbringung. Zentral ist, dass das Dreieck an den 
Ecken geschlossen ist; alle Schenkel stehen miteinander 
in Kontakt. (Vgl. insgesamt zu diesem Bereich Bernzen/
Grube/Sitzler, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen in 
der Sozialwirtschaft, Baden-Baden 2018, S. 29 f.). 

Kein Schenkel kann isoliert gewürdigt werden; alle drei 
Schenkel bedingen sich in einer bestimmten Weise. Das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Sozialhilfeträger und dem 
Leistungsberechtigten wird als Grundverhältnis bezeich-
net. Das Verhältnis zwischen dem Eingliederungshilfeträ-
ger und dem Leistungserbringer ist das Leistungsverschaf-
fungsverhältnis und schließlich das Verhältnis zwischen 
dem Leistungsberechtigten und dem Leistungserbringer, 
das als Erfüllungsverhältnis bezeichnet wird. Diese drei 
Bezeichnungen haben sich eingebürgert (S. dazu Eicher 
SGb 2013, 127.). 

Trägerbudgets als abweichende 
Zielvereinbarungen 
E IN BE ITRAG AUS JURIST ISCHER PERSPEKTIVE VON 
PROF.  DR.  DR.  CHRIST IAN BERNZEN 

Die Geschlossenheit des Dreiecks und die Abhängigkeit 
aller drei Rechtsverhältnisse voneinander ergeben sich 
aus den folgenden rechtlichen Umständen: Das Grundver-
hältnis, in dem die Bewilligung einer Sozialhilfeleistung 
erfolgt, darf nicht isoliert von den beiden anderen Rechts-
verhältnissen beurteilt werden. Der Schenkel „Erfüllungs-
verhältnis“ kommt vielmehr hinzu, da eine Leistungsver-
pflichtung des Leistungsträgers nur gegeben ist, wenn im 
Erfüllungsverhältnis eine zivilrechtliche Verpflichtung des 
Leistungsberechtigten gegenüber dem Leistungserbrin-
ger besteht. Schuldet der Leistungsberechtigte nichts, 
hat er auch keinen eingliederungshilferechtlichen Bedarf 
(BSG 25.9.2014 – B 8 SO 8/13 R.). Auch der Schenkel 
„Leistungsverschaffungsverhältnis“ hat hier bereits seine 
rechtliche Bedeutung. Denn eine Bewilligung für die Hilfe 
in einer Einrichtung oder durch einen Dienst setzt regel-
mäßig ferner voraus, dass der Sozialhilfeträger mit dem 
entsprechenden Leistungserbringer bereits die Vereinba-
rungen auf der Leistungsverschaffungsseite geschlossen 
hat. Das Grundverhältnis kann also auch insofern nicht 
isoliert behandelt werden. Das Leistungsverschaffungs-
verhältnis strukturiert die Leistung im Grundverhältnis vor 
und wirkt sich insofern auf dieses Verhältnis aus. Die Leis-
tungsvereinbarung nach § 125 Abs. 2 SGB IX bezieht sich 
zwar noch nicht auf einen konkreten Hilfefall, sondern 
beschreibt allgemein, was der Leistungserbringer zu leis-
ten in der Lage ist. Die Vergütungsvereinbarung bezieht 
sich spiegelbildlich auf die vereinbarten Leistungen. Das 

Leistungsverschaffungsverhältnis hat aber im konkreten 
Leistungsfall auch unmittelbare Auswirkungen auf das 
Erfüllungsverhältnis (S. auch § 15 Abs. 2 WBVG). 

Die zu beachtenden Regelungen für das Leistungsver-
schaffungsverhältnis finden sich im Vertragsrecht des SGB 
IX. Grundlegend ist dabei die Vorstellung von der Eröffnung 
eines Marktzugangs für Leistungserbringer durch die Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen nach den §§ 123 ff 
SGB IX. Mit dem Instrument dieser Vereinbarungen und 
dem für diese vorgesehenen Kontrahierungszwang der 
Leistungserbringer erhalten die Leistungsträger ein wich-
tiges Werkzeug zur Erfüllung ihres Sicherstellungsauftra-
ges in die Hand. § 125 Abs. 3 Satz 3 SGB IX sieht vor, dass 
die Vergütungen regelmäßig als Leistungspauschalen oder 
Stundensätze zu kalkulieren sind. Mit den so kalkulierten 
Entgelten wird regelmäßig ein zu erwartender Input der 
Leistungserbringer abgegolten. Die Vorschrift eröffnet 
aber auch einen anderen Weg. In § 123 Abs. 3 S. 4 SGB IX 
heißt es: „Abweichend von Satz 1 können andere geeig-
nete Verfahren zur Vergütung und Abrechnung der Fach-
leistung unter Beteiligung der Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderungen vereinbart werden.“ Diese 
Regelung öffnet ein Fenster, durch das man sehen kann, 
wie zukunftsfähig Leistungs- und Vergütungsvereinbarun-
gen abgeschlossen werden können: unter Beteiligung der 
Selbstvertretung und jenseits der Erstattung der Kosten 
für einen zu erwartenden konkreten Input. Die Regelung 

des § 132 SGB IX zu den abweichenden Zielvereinbarun-
gen zeichnet diesen Weg weiter, sie stellt vor allem vor 
Augen, dass die Vertragsparteien des Leistungsverschaf-
fungsverhältnisses ihren Blick auf gemeinsame Ziele rich-
ten können. Die Partner, die in Hamburg Trägerbudget-
vereinbarungen abgeschlossen haben, haben begonnen 
diesen Weg bereits vor dem Inkrafttreten des Vertrags-
rechts des SGB IX zu beschreiten. Sie haben gemeinsa-
me Ziele formuliert und sie haben für die Tätigkeit der 
Leistungserbringer pauschale Gesamtentgelte vereinbart. 
Zugleich haben sie die vertragsrechtlichen Systeme des 
Eingliederungshilferechts respektiert und deshalb ihre 
Trägerbudgetvereinbarungen als Zahlungsabwicklungs-
vereinbarungen nur zwischen den Vertragsparteien aus-
gestaltet. Alle nun nach den §§ 123 ff SGB IX erforderli-
chen Vereinbarungen werden gleichwohl abgeschlossen, 
das sozialhilferechtliche Dreieck bleibt in voller Funktion. 

WAS IST DIE RECHTLICHE PERSPEKTIVE?  
So wie in § 125 Abs. 3 Satz 4 SGB IX angedeutet, ist die 
Perspektive der Selbstvertretung zu stärken. Auf der Basis 
des zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern 
im System der Trägerbudgets gewachsenen Vertrauens 
werden zukünftige Trägerbudgets am besten „unter 
Beteiligung der Interessenvertretung der Menschen mit 
Behinderung vereinbart.“
 

Sozialhilferechtliches Dreieck im Trägerbudget

EGH- 
Träger

angebotene Leistungen 
Leistungserbringer

Leistungs- 
berechtigte

L E I S
T U

N
G

B E W I L L I G U N G

Budget

Steuerungsgruppen/ 
Lenkungsgruppe
Strategiegruppe
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Mit den Rahmenvereinbarungen wird bezweckt,  
Innovationen zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe in Hamburg zu ermöglichen und zu  
stärken.

Denn die Eingliederungshilfe steht u.a. mit der Digitali-
sierung, dem demografischen Wandel sowie erschwerten 
Zugängen auf den Wohnungs- und Arbeitsmarkt vor Her-
ausforderungen, für die es innovative Lösungen braucht. 
Durch trägereigene und -übergreifende Projekte und 

Neu in der Rahmenvereinbarung - 
Projekte und Vorhaben  

Vorhaben sollen zukunftsorientierte Handlungskonzepte 
erarbeitet und in der Praxis umgesetzt werden. Immer mit 
dem Ziel, die Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderung zu stärken.  

Solche Projekte und Vorhaben wurden mit der neuen 
Rahmenvereinbarung 2024 bis 2028 erstmals gesondert 
erfasst. Jeder Träger hat(te) die Möglichkeit, Projekte 
und Vorhaben zusätzlich zur Berechnungsgrundlage 
der vereinbarten Fallzahlen des Budgets zu verabreden.  

Alle Projektplanungen erfüllen folgende Kriterien: Jedes 
Projekt muss einen Mehrwert für die weitere Entwicklung 
der Eingliederungshilfe und somit für die Leistungsbe-
rechtigten haben. Inhaltlich geht es um den Abbau von 
Barrieren, Stärkung der sozialen und gesellschaftlichen 
Teilhabe und Stärkung der Selbstvertretung. Für die 
gesamte Laufzeit des Trägerbudgets sind Projektphasen, 
Meilensteine und Ressourcen verabredet. 

Die Projekte und Vorhaben leben von der trägerübergrei-
fenden Kooperation und integrieren diese von Beginn. Die 
Projekte „Leben wie ich will“ und „Wirkungsorientierung“ 
liegen in der Verantwortung aller Leistungserbringer sowie 
der Leistungsträgerin. Hierzu gibt es einen regelmäßigen 
Austausch in der übergreifenden Strategiegruppe (s. S. 19) 
und den projekteigenen Lenkungsgruppen. Das Controlling 
über die trägereigenen innovativen Projekte erfolgt in den 

bilateralen Steuerungsgruppen. Im konstruktiven Dialog 
werden die Zielerreichung der Projekte und Vorhaben aus-
gewertet, reflektiert und Interventionen verabredet.  

Durch diese neue strukturelle Erfassung der Entwicklung 
in der Eingliederungshilfe gelingt es, Fäden zusammenzu-
führen und in einem Netzwerk übergreifend zu arbeiten.

Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderung stärken
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Mit dem Modellprojekt „Leben wie ich will“ erproben 
sechs Leistungserbringer der Hamburger Eingliede-
rungshilfe mit der Sozialbehörde und dem Fachamt 
Eingliederungshilfe im Vorfeld der gesetzlichen  
Leistungserbringung die systematische Umsetzung 
eines trägerübergreifenden sozialraumorientierten  
Ansatzes. Das Modellprojekt soll den zentralen Ansatz 
des BTHG umsetzen, die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe an den Bedarfen der Leistungsberechtigten  
auszurichten (und nicht an denen der Leistungs- 
erbringer).

Im Vorfeld des zweiten Hamburger Trägerbudgets haben 
sich die Leistungserbringer auf fachliche Leitplanken zur 
Weiterentwicklung der sozialraumorientierten Eingliede-
rungshilfe in Hamburg verständigt (s. S. 8/9). Sie bieten 
Orientierung für strategische Weichenstellungen der 
nächsten Jahre. Vor diesem Hintergrund haben Leistungs-
trägerin und Leistungserbringer ein trägerübergreifendes 
Modellprojekt zur praktischen Umsetzung dieser Leitplan-
ken entwickelt und auf den Weg gebracht. 

Ziel des Modellprojektes ist es, gemeinsam zu erkunden, 
unter welchen strukturellen und personellen Bedingun-
gen die Leitplanken am besten umgesetzt werden können. 

Leben wie ich will

Der Fokus richtet sich dabei 

→→	 auf das Vorfeld von Leistungen der Eingliederungs-
hilfe, indem Menschen dabei unterstützt werden, 
Klarheit zu entwickeln, wie sie leben wollen, um 
daran anknüpfend – mit Blick auch auf die Potentiale 
jenseits von Profileistungen – passgenaue Unter-
stützungsarrangements zu entwickeln, die entweder 
ohne Eingliederungshilfe-Leistungsbezug realisiert / 
arrangiert werden oder die Grundlage bilden für eine 
spätere Leistungsfeststellung, 

→→	 auf den Einstieg in das Leistungsfeld Eingliederungs-
hilfe, indem personelle, technische, professionelle 
und nicht-professionelle Ressourcen des sozialen 
Umfeldes mit gesetzlichen Leistungen zu einem pass-
genauen Unterstützungsarrangement verbunden 
werden, im Zusammenwirken von Leistungserbrin-
ger, dem leistungsbewilligenden Fachamt und den 
Leistungsberechtigten,

→→	 auf die Realisierung von passgenauen, auch über die 
Eingliederungshilfe hinausgehenden Unterstützungs-
formen, indem die Schnittstellen zu weiteren profes-
sionellen Dienstleistungen im Sinne der fachlichen 
Leitplanken genutzt sowie strukturelle Hemmnisse 
identifiziert, benannt und unkonventionelle Lösungen 
gefunden werden.  

LEBEN WIE ICH WILL – ARBEITSWEISE
Auf Grundlage des Trägerbudgets finanzieren die Leis-
tungserbringer trägerübergreifend ein Teilhabeteam, das 
in einer definierten Region unabhängig von einzelnen 
Trägerinteressen arbeitet. Vier Mitarbeiter*innen dieses 
Teams unterstützen Menschen mit einer Teilhabeein-
schränkung aufgrund einer Behinderung oder psychi-
schen Erkrankung. Die Unterstützung setzt konsequent 
am Willen der Menschen an und bezieht alle möglichen 
Ressourcen ein, um passende Unterstützungssettings 
zu entwickeln: die des Menschen selbst, technische 
Hilfen, Ressourcen des sozialen Umfeldes, wie Familie, 
Freund*innen, Nachbar*innen und den Ressourcen des 
Quartiers sowie professionelle Dienstleistungen. 

Die beratende und begleitende Funktion des Teilhabe-
teams besteht darin, Menschen mit Blick auf ihre jewei-
lige Lebenswirklichkeit zu unterstützen, ihren Lebensent-
wurf und Willen zu erkunden und zu formulieren sowie ihn 
in einer Weise zu dokumentieren, dass er als Grundlage für 
einen Mix aus formellen und informellen Unterstützungs-
bausteinen dient, der der jeweiligen Eigenart und Lebens-
wirklichkeit der im Fokus stehenden Person gerecht wird. 
Die Unterstützungsarrangements werden mit folgenden 
Fragen entwickelt: 

→→	 Wie will ich leben? Was ist mir wichtig?
→→	 Was kann ich selber machen, ggf. mit technischen
	 Hilfsmitteln? 
→→	 Welche Freund*innen, Bekannte und Nachbar*innen 
	 sind an meiner Seite?

Menschen mit Beeinträchtigung leben nach ihren Vorstellungen im Stadtteil
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→→ Welche Möglichkeiten bietet der Stadtteil?
→→ Wie können ergänzende Hilfen durch Profis

aussehen?
→→ Wie kann und will ich für andere da sein?

Realisiert und finanziert wird das Vorhaben seit 2021 im 
Rahmen des Hamburger Trägerbudgets und durch die 
Heinrich-Leszczynski-Stiftung.

LEARNINGS
Bereits nach dreieinhalb Jahren konnten im Rahmen des 
auf fünf Jahre angelegten Modellprojektes mit Blick auf 
die Leitplanken Erkenntnisse gewonnen werden, die für 
das gesamte Leistungsgeschehen relevant sind:  

TRÄGERÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT
→→ Die Leistungserbringer und das Fachamt Einglie-

derungshilfe haben eine trägerübergreifende und
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie sich stetig
weiter entwickelnde Kooperations- und Kommunika-
tionsstrukturen entwickelt.

→→ Die Leistungserbringer und das Fachamt verfügen
über Kenntnisse darüber, in welchen trägerübergrei-
fenden Arbeitsweisen, in welchem Zusammenwirken
mit dem Fachamt, mit welchem Rollenverständnis und
welcher methodischen Herangehensweise es gelingt,
Menschen dabei zu unterstützen, Klarheit über ihren
Willen und den daraus entstehenden Bedarf zu ent-
wickeln, ohne direkt in die Logik des Bedarfsfeststel-
lungsverfahrens einzusteigen.

→→ Die Leistungserbringer haben erarbeitet, wie träger-
übergreifende Zusammenarbeit für trägerunabhängi-
ge Beratung genutzt werden kann.

ZUSAMMENWIRKEN MIT DEM FACHAMT
→→ Die Arbeitsweise im Modellprojekt führt dazu, dass

Menschen geklärter und selbstbewusster handelnd
in die Gesamtplankonferenzen gehen, sie haben im
Vorfeld erarbeitet, was sie wollen und sind sich ihrer
persönlichen, lebensweltlichen und sozialräumlichen
Ressourcen bewusst.

→→ Es lassen sich Aussagen darüber treffen, was im
Vorfeld getan werden muss, damit in den Gesamt-
plankonferenzen die Lebenssituation und der Ver-
änderungswille der Menschen deutlich und klarer
benannt, die Gesamtpläne und die Ziele bzw. eine evt.
erfolgende Leistungsbewilligung passgenauer formu-
liert werden und das Fachamt in der Vorbereitung der
Gesamtplankonferenzen perspektivisch entlastet wer-
den kann.

→→ Die Leistungserbringer und das Fachamt Eingliede-
rungshilfe haben über gemeinsame Fortbildungen
einen trägerübergreifenden fachlichen Austausch zur
sozialraumorientierten Arbeitsweise und effektiven
Nutzung von Ressourcen begonnen, dessen Erkennt-
nisse sich verallgemeinern lassen.

FACHLICHKEIT
→→ Das Modellprojekt verfügt über Kenntnisse dazu, wel-

che Kompetenzen Fachkräfte (wie das Teilhabeteam)
am Anfang des Leistungsgeschehens benötigen, mit
welchem Rollenverständnis, mit welcher methodi-
schen Herangehensweise und unter Nutzung welcher
Fragetechniken es gelingt, dass Menschen Klarheit
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über ihren Willen und ihre Ressourcen entwickeln 
können statt auf Leistungsarten, Angebote, Maßnah-
men und Institutionen zu fokussieren („Wie wollen 
Sie leben?“ und „Wie können Sie das realisieren?“ 
statt: „Was brauchen Sie?“ und „Was können wir für 
Sie tun?“). 

→→	 Das Modellprojekt verfügt über Kenntnisse darüber, 
wie sich die Qualität bereits vorhandener persönlicher, 
lebensweltlicher und sozialräumlicher Ressourcen des 
Menschen und seines Umfeldes so weiter entwickeln 
lässt, dass diese hinsichtlich der Minderung der Teil-
habeeinschränkung genutzt werden können und auf 
diese Weise Eingang finden können in das Gesamt-
planverfahren.

→→	 Das Modellprojekt verfügt über Kenntnisse, wie das 
Teilhabeteam im Vorfeld an den Lebensentwürfen des 
Menschen und lebensweltlichen Ressourcen anset-
zen kann, so dass sich mögliche Profileistungen quali-
fizieren, minimieren oder vermeiden lassen.

→→	 Das Modellprojekt verfügt über Kenntnisse, wie es 
gelingt, im Sinne der Methodik „Vom Fall ins Feld“, 
den Menschen in ihr Umfeld bzw. ihren „individuellen 
Sozialraum“ zu folgen und dort vorhandene persönliche 
und materielle Ressourcen zu nutzen sowie bei Bedarf 
neue Ressourcen aufzubauen oder zu akquirieren.

	 ENTWICKLUNGSFELDER 
→→	 Territoriale sozialräumliche Effekte sind im Modell-

projekt aus verschiedenen Gründen begrenzt: Erstens 
wurde die Modellregion aufgrund der Anfragesituation 
(viele Anfragen aus dem Umfeld, wenig Anfragen aus 
den beiden anfänglich benannten Stadtteilen) groß-
räumlich erweitert, zweitens suchen Menschen Wohn-
raum überall in Hamburg und ziehen in neue Regionen 
um, drittens steht das Thema Wohnortwechsel häufig 
im Vordergrund von Beratungen, so dass territoriale 
Ressourcen erst nach einem Umzug in den Blick kom-
men können.

→→	 Zugänge zum Modellprojekt sind erschwert, da Men-
schen – insbesondere mit hohem Unterstützungsbe-
darf – Hilfeanfragen bei Leistungserbringern stellen, 
die diese auch gut und gern bedienen. Es braucht 
deshalb stadtweit organisierte und regelhafte Zugänge 
vor dem Einstieg in das Hilfesystem, etwa durch die 
systematische Nutzung des Potentials von Eingangs-
managements, Angebotsberatungen und Treffpunkten.

→→	 Kooperationspartner der Eingliederungshilfe und Sozial- 
psychiatrie formulieren Bedenken gegenüber einem 
Modellprojekt der Trägerbudget-Träger. Das professio-
nelle Umfeld traut dem trägerübergreifenden Ansatz 
„der Großen“ nicht und fürchtet Konkurrenz.

→→	 Viele Menschen, die sich beim Teilhabeteam melden, 
erleben sich in einer akuten Notsituation, insbesondere 
bei der Suche nach Wohnraum. Dadurch ist häufig der 
Blick auf „innere Räume“ verstellt beziehungsweise 
darauf, sich mit dem eigenen Willen zu beschäftigen. 
Notlagen werden aller Voraussicht nach perspekti-
visch zunehmen, so dass es gestaltete Übergänge 
braucht, die nach der Notlage den Blick auf ein „gutes 
Leben“ ermöglichen. 

→→	 Beim Übergang von der Vorfeldarbeit des Teilhabeteams 
zum Leistungserbringer der Eingliederungshilfe gibt es 
noch zahlreiche Qualitätsverluste. Es gilt, insbesondere 
zu entwickeln, wie die Vorfeldarbeit des Teilhabeteams 
im Übergang zum Leistungserbringer systematisch 
genutzt werden kann und wie sich erarbeitete Poten-
tiale und Anknüpfungspunkte für die Entwicklung auch 
nicht-professioneller Unterstützungsbausteine nutzen 
lassen.

AUSBLICK
Auf Grundlage der intern vorgenommenen Auswertung, 
der Erfahrungen des Teilhabeteams und der wissenschaft-
lichen Evaluation lässt sich nach drei Jahren sagen: Die 
Arbeitsweise wirkt. Die Vorfeldarbeit durch das Teilhabe-
team ermöglicht, dass Menschen Klarheit über ihren Willen 
und ihre Ressourcen entwickeln, statt sich auf Leistungs-
arten, Angebote, Maßnahmen und Institutionen zu fokus-
sieren. Beispiele zeigen, dass Menschen geklärter und 
selbstbewusster handelnd in die Gesamtplankonferenzen 
gehen, da sie klar haben, was ihnen wichtig ist und sie sich 
ihrer persönlichen, lebensweltlichen und sozialräumlichen 
Ressourcen bewusst sind. 

Auf dieser Grundlage können Gesamtpläne und die Ziele 
bzw. eine eventuell erfolgende Leistungsbewilligung pass-
genauer formuliert und das Fachamt Eingliederungshilfe 
perspektivisch bei der Vorbereitung der Gesamtplankon-
ferenzen entlastet werden. Das Teilhabeteam hat modell-
haft gezeigt, wie trägerübergreifende Zusammenarbeit 
für trägerunabhängige Unterstützung genutzt werden 
kann. Vor diesen Hintergrund sondieren die zuständigen 
Gremien, wie diese Erkenntnisse in regelhafte Strukturen 
der Eingliederungshilfe einfließen können und unter ande-
rem das – von den  Leistungsberechtigten als belastend 
erlebte und ineffektive – „Klinken-Putzen“ bei der Suche 
nach passenden Leistungsangeboten vermieden werden 

kann. Ein Weg dazu könnte ein stadtweit organisierter 
und regelhafter Zugang vor dem Einstieg in das Hilfesys-
tem sein. Eine solche Anlaufstelle würde es ermöglichen, 
dass Menschen mit Behinderung bzw. deren Angehörige 
einen einfachen Zugang zur Klärung ihrer Anliegen aus 
einer Hand erhalten, territoriale sozialräumliche Effekte 
systematisch genutzt werden und die Eingliederungshilfe-
Träger (unabhängig davon, ob sie über ein Trägerbudget 
verfügen oder nicht) sowie das Fachamt Eingliederungs-
hilfe bei der Entwicklung von Lösungen im Vorfeld und im 
Übergang zu möglichen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe Ressourcen bestmöglich nutzen.
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.“

„Viel Zeit mit der Familie  
und dass alle gesund sind.“

W A S  I S T  G U T E S  L E B E N  F Ü R  S I E ? 

R I B A N N A . 
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T R Ä G E R Ü B E R G R E I F E N D E  P R O J E K T E

Ziel der Eingliederungshilfe ist eine möglichst selbst-
bestimmte Teilhabe am Leben. 

Die von den Hamburger Leistungserbringern und der 
Sozialbehörde gemeinsam formulierten „Fachlichen Leit-
planken in der sozialraumorientierten Eingliederungshilfe“ 
sind dabei die handlungsleitenden und grundlegenden 
Prinzipien für eine wirksame und zeitgemäße Leistungser-
bringung gemäß SGB IX und den dort verankerten Grund-
sätzen der Personenzentrierung und Sozialraumorientie-
rung. Damit die Unterstützung auch wirklich ankommt 
und wirkt, beschäftigt sich in Hamburg eine Projektgruppe 
aus Leistungserbringern sowie der Leistungsträgerin mit 
einer zentralen Frage:

Wirkungsorientierung in der 
sozialraumorientierten Eingliederungshilfe

WIE KÖNNEN WIR ERKENNEN OB UND WIE  
DIE ERBRACHTEN LEISTUNGEN WIRKEN?
Bei der Befassung mit der Thematik ist zwischen der Wir-
kung einer Leistung und der Wirksamkeit eines Leistungs-
angebots zu unterscheiden. 

1.	 Die Erfassung der Wirkung auf der  
individuellen Ebene

	 Hier geht es darum, gemeinsam mit den Leistungs-
berechtigten im Rahmen des Gesamtplanverfahrens 
(§ 121 (2) SGB IX) zu ermitteln, welche Teilhabeziele 
erreicht wurden. Die Wirkungskontrolle bezieht sich 
auf die leistungsrechtliche Ebene zwischen Leistungs-
berechtigten und Leistungsträgerin.

2.	 Die Messung der Wirksamkeit auf der Ebene  
der Leistungserbringer

	 Die Leistungserbringer, die die Teilhabeangebote 
umsetzen, sollen ihre Leistungen auf Wirksamkeit 
prüfen (§§ 125 (1) (2), 128 (1) SGB IX). Im Fokus stehen 
hier konzeptionelle Merkmale und Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung sowie die Frage, wie professionel-
les Handeln gezielt zu positiven Wirkungen bei den 
Leistungsberechtigten führen kann. Die Wirksamkeit 
der Leistungsangebote betrifft die vertragsrechtliche 
Ebene zwischen Leistungsträgerin und Leistungser-
bringern.

Obwohl diese beiden Ebenen unterschiedliche Methodi-
ken und Zuständigkeiten haben, sind sie eng miteinander 
verbunden. Denn: Nur wenn die professionellen Leistun-
gen wirken, können die individuellen Teilhabeziele erreicht 
werden.

GEMEINSAME GRUNDLAGEN SCHAFFEN
Im Rahmen des Projekts werden verschiedene erprobte 
Ansätze und Erfahrungen in der Erfassung von Wirkung 
und Wirksamkeit von den beteiligten Organisationen 
zusammengetragen. In einem gemeinsamen Diskussions-
prozess werden zentrale Erkenntnisse und übertragbare 
Kernelemente herausgearbeitet. Ziel ist es, auf Basis von 
Praxiswissen gemeinsame Grundprinzipien der Wirkungs-
orientierung und Empfehlungen für allgmeingültige Indi-
katoren zu entwickeln.

Die Ergebnisse sollen anschließend modellhaft aufbereitet 
und der Eingliederungshilfe in Hamburg als Orientierungs-
hilfe zur Verfügung gestellt werden.

WELCHEN WEITEREN NUTZEN 
HAT DAS PROJEKT?

→→	 Mehr Transparenz, was Leistungen zur Teilhabe  
tatsächlich bewirken

→→	 Stärkere Orientierung am Willen und an den  
Zielen der Leistungsberechtigten

→→	 Verbesserte Zusammenarbeit zwischen  
Fachämtern und Leistungserbringern in  
Bezug auf den Teilhabeprozess

→→	 Ein gemeinsames Verständnis von Qualität  
und Wirksamkeit in der sozialraumorientierten  
Eingliederungshilfe
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A U X I L I A R  G M B H  S T I F T U N G  F R E U N D E S K R E I S

MIT BEWEGUNG ZU MEHR TEILHABE
Wer sich körperlich bewegt, bewegt oft auch innerlich 
etwas. Besonders für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen ist Aktivität ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Genau hier setzt unser 
Projekt „Bewegung und Psyche“ an: Es soll dabei helfen, 
Schritt für Schritt wieder Kraft, Ausdauer und Motivation 
aufzubauen – mit dem Ziel, aktiv am Alltag teilzunehmen 
und neue Perspektiven zu entdecken.

WARUM IST DAS WICHTIG?
Viele unserer Klient*innen haben durch ihre psychische 
Erkrankung körperlich stark abgebaut – sei es durch 
Antriebslosigkeit, Nebenwirkungen von Medikamenten 
oder lange Phasen der Inaktivität. Ohne Bewegung fällt es 
schwer, zum Beispiel an Freizeitangeboten, Gruppenaktivi-
täten oder einfach am Leben im Stadtteil teilzunehmen. 
Ebenfalls hat Bewegung eine große Auswirkung auf das 
emotionale Gleichgewicht. Hier wollen wir gezielt unter-
stützen.

Bewegung und Psyche –  
aktiv am Leben teilhaben

WAS IST GEPLANT?
Das Projekt startet 2025 und läuft über vier Jahre. In die-
ser Zeit entwickeln wir individuelle und gruppenbezogene 
Bewegungsangebote – abgestimmt auf die persönlichen 
Möglichkeiten und Bedürfnisse unserer Klient*innen. 
Dabei geht es nicht um Leistungssport, sondern um kleine, 
realistische Schritte: zum Beispiel mehr Ausdauer, bessere 
Koordination oder ein stabilerer Alltag.

Wir wollen unsere Klient*innen ermutigen, Angebote in 
Sportvereinen, Begegnungsstätten oder Nachbarschafts-
einrichtungen zu nutzen – begleitet und unterstützt 
durch unsere Fachkräfte. Langfristig sollen Bewegung 
und Aktivität ein fester Bestandteil unserer Assistenz-
arbeit werden.

WIE FUNKTIONIERT DAS?
Zuerst schauen wir gemeinsam mit den Klient*innen: Wo 
stehe ich? Was tut mir gut? Was traue ich mir zu? Darauf 
aufbauend entwickeln wir passende Bewegungsangebo-
te – sowohl im häuslichen Umfeld als auch in unseren 
Einrichtungen. Fachlich begleiten wir das Ganze durch 
sport- und physiotherapeutische Messungen sowie psy-
chologische Einschätzungen. So können wir Fortschritte 
sichtbar machen – auf körperlicher und seelischer Ebene.

WAS SOLL DAS PROJEKT BEWIRKEN?
Wir möchten:
→→	 Barrieren abbauen und Bewegungsfreude wecken
→→	 Gesundheit und Selbstwirksamkeit fördern
→→	 neue Wege zur Teilhabe eröffnen
→→	 die Zusammenarbeit mit Sportvereinen und anderen 

Partnern stärken

Bewegung ist ein Schlüssel zur Teilhabe

Am Ende der Projektlaufzeit werden die Erfahrungen in 
einem praxisnahen Maßnahmenkatalog dokumentiert – 
damit Bewegung in der Sozialpsychiatrie kein Extra bleibt, 
sondern zum selbstverständlichen Teil unserer Arbeit wird.
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V E R B U N D  L E B E N S H I L F E  H A M B U R G

Der Verbund Lebenshilfe Hamburg setzt mit seinem 
Projekt „Interkulturelle Selbsthilfe“ einen innovativen 
Impuls in der Eingliederungshilfe. 

Das Projekt reagiert auf zwei drängende gesellschaft-
liche Herausforderungen: die Förderung der Selbsthilfe 
für Menschen mit Behinderung sowie die kultursensible 
Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund. 
Ausdrücklich sind dabei auch Angehörige einbezogen. In 
einer Stadt wie Hamburg, in welcher der Anteil dieses 
Personenkreises auch durch geflüchtete Menschen kon-
tinuierlich wächst, ist dies ein wegweisender Schritt zur 
Integration und selbstbestimmten Teilhabe. 

Unser jahrzehntelanges Engagement in der bzw. für die 
Selbsthilfe sowie langjährige Aktivitäten in der Flücht-
lingshilfe bilden die Basis der umfangreichen Erfahrungen 
der Lebenshilfe Hamburg. Um die Bedarfe dieses Perso-
nenkreises zu adressieren, bringt sie diese nun im Rahmen 
des Projekts zusammen bzw. ein – für die Verselbständi-
gung der teilnehmenden Personen als einen wesentlichen 
Grundstein für ihre selbstbestimmte Teilhabe. 

DAS ZIEL:  EMPOWERMENT DURCH SELBSTHILFE 
„Interkulturelle Selbsthilfe“ verfolgt ambitionierte Ziele. Im 
Zentrum des Projekts steht die Entwicklung eines modula-
ren Bildungscurriculums zur Ausbildung von Peer-Organi-

Interkulturelle Selbsthilfe – für Menschen mit  
Behinderung und Migrationshintergrund 

sator*innen. Diese sollen befähigt und dabei unterstützt 
werden, kultursensible Selbsthilfegruppen ins Leben zu 
rufen und zu begleiten. Auf diese Weise sollen neue Grup-
pen etabliert sowie weitere Träger der Eingliederungshilfe 
in diesem Feld unterstützt werden. 

Dabei stehen immer die individuellen Bedürfnisse und 
der Wille der Betroffenen und ihrer Angehörigen im 
Mittelpunkt. Die Lebenshilfe setzt auf einen sozialraum-
orientierten Ansatz, der persönliche und lebensweltliche 
Ressourcen berücksichtigt und systematisch kombiniert. 
„Selbsthilfe kann auch Brücken bauen – zwischen Kul-
turen, sozialen Milieus und Menschen, die ähnliche Her-
ausforderungen teilen“, betont Natascha Dönges von der 
Lebenshilfe Hamburg. 

SCHRITTE AUF DEM WEG ZUR UMSETZUNG 
Das Projekt wird in mehreren Phasen realisiert, wobei 
zunächst das modulare Bildungscurriculum entwickelt 
wird, um engagierte Betroffene zu befähigen, Selbsthil-
fegruppen ins Leben zu rufen bzw. zu begleiten. Parallel 
dazu werden Empfehlungen für andere Träger erarbeitet, 
die eigene Angebote aufbauen möchten. 

Am Anfang stehen sorgfältige Bedarfsanalysen durch 
Befragungen und Beobachtungen der Zielgruppen sowie 
durch die Auswertung bestehender Erkenntnisse. Nach 

der Fertigstellung des Leitfadens ist eine Testphase vorge-
sehen, bei der das Curriculum unter Einbeziehung Betrof-
fener getestet und optimiert wird. 

EIN BLICK NACH VORNE 
Die Erfahrung zeigt, dass Hilfe zur Selbsthilfe Integration 
der Betroffenen nachhaltig fördert bzw. weiterentwickelt. 
Nachahmen ist ausdrücklich erwünscht: Das Projekt und 
seine Beteiligten sollen als Multiplikator*innen dienen, 
um ähnliche Initiativen in anderen Stadtteilen und Orga-
nisationen anzustoßen. In einer vielfältigen Gesellschaft 
sind kultursensible Ansätze in der Eingliederungshilfe 
von zunehmender Bedeutung. Das Projekt „Interkulturelle 
Selbsthilfe“ ist ein Beispiel dafür, wie innovative Lösungen 
nicht nur Lebenssituationen verbessern, sondern auch den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken können. 

Selbsthilfe kann Brücken bauen – 
zwischen Kulturen,  

sozialen Milieus und Menschen
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„Ich möchte gerne mal 
alleine wohnen, am liebsten 
mit einem Hund zusammen.“

W A S  I S T  G U T E S  L E B E N  F Ü R  S I E ? 

P A T R I C K .
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G A S T B E I T R A G  P R O F .  D R .  W O L F G A N G  H I N T E

1. DER HAMBURGER WEG
Zu den beherrschenden Themen bei den Debatten zur Ein-
gliederungshilfe in Deutschland zählen derzeit exorbitante 
Kostenanstiege, Fachkräftemangel und die völlig unzurei-
chende Personalsituation bei den Fallmanager*innen/Teil-
habeplaner*innen in den jeweils zuständigen Ämtern. In 
den meisten Gebietskörperschaften reagiert man darauf mit 
folgenden Maßnahmen:

→→	 Stärkere und immer kleinteiligere Kontrolle durch immer 
differenziertere Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

→→	 Strengere Prüfungen bei der Gewährung von Leis-
tungen (ICF hin, ICF her1), um durch Reduzierung von 
Leistungen Geld zu sparen

→→	 Mehr Bürokratie bei Beantragung, Abrechnung und 
Dokumentation

→→	 Und zur Tarnung von alldem: Flucht in wolkige Voka-
beln, die man ungefährdet in jedes Papier und jede 
Konzeption schreiben kann, etwa Partizipation der 
Leistungsberechtigten, Zukunftsorientierung, Perso-
nenzentrierung und Inklusion. Hamburg wählte einen 
anderen Weg, und zwar mit diesen Schritten:

Sozialraumorientierung in der Hamburger 
Eingliederungshilfe – ein stabiles Fundament  
und offene Baustellen
E IN  BE ITRAG AUS PERSPEKT IVE  DER  WISSENSCHAFTL ICHEN BEGLE ITUNG
VON PROF.  DR .  WOLFGANG H INTE

→→	 Verständigung auf Inhalte und Vergewisserung über 
eine einheitliche, hamburgweit von möglichst allen 
Akteuren geteilte Fachlichkeit

→→	 Verstärkte Kooperation und vertrauensbildende 
Maßnahmen sowohl unter den leistungserbringenden 
Organisationen wie auch zwischen zwischen Leistungs-
trägerin und Leistungserbringern

→→	 Verbesserung der Leistungen durch die Möglichkeit 
zur Entwicklung von flexiblen Hilfsarrangements, 
bestehend aus einem Unterstützungsmix von profes-
sionellen Leistungen und sozialräumlichen Ressourcen, 
gewonnen aus Projekten fallunspezifischer Arbeit

→→	 Und der Turbo für all das: Auskömmliche Budgets  
für inzwischen acht Leistungserbringer von EGH- 
Leistungen mit Spielräumen für fallunspezifische 
Arbeit zur Qualifizierung der im Gesamtplan  
gewährten Leistungen.

Besondere Erwähnung verdient dabei die Verständigung 
der budgetnehmenden Organisationen auf die Bereitschaft, 
zunächst in einem Modellprojekt (mit der Möglichkeit der 
späteren Übertragbarkeit) eine nicht trägerspezifische Bera-
tung vor oder zu Beginn des Leistungsgeschehens anzubie-

ten, die den Angebotsberatungen der Träger vorgelagert ist 
und ausdrücklich nicht dazu dient, gezielt in die Trägerorga-
nisationen hinein zu vermitteln, sondern vornehmlich dazu, 
den Hilfe suchenden Menschen zur Klärung ihres Anliegens 
zu verhelfen und auf dieser Grundlage einen Unterstüt-
zungsmix zu entwickeln, in dem dann auch die Leistungen 
eines oder mehrerer Träger durchaus Platz haben können. 
(Diese Bereitschaft der Träger, die jeweiligen Interessen 
an der Akquirierung von Fällen hintanzustellen, ist in etwa 
vergleichbar damit, wenn eine politische Partei ein Seminar 
zur politischen Bildung veranstaltet und am Schluss des 
Seminars bewusst darauf verzichtet, Flyer oder Werbema-
terialien der eigenen Partei zu verteilen.)

Im Grunde hat man sich in Hamburg ein großes strategi-
sches Projekt vorgenommen, das man betiteln könnte mit: 
„Realisierung der fachlichen Leitplanken für die EGH in 
Hamburg durch die kooperative Gestaltung des gesamten 
Leistungsprozesses und durch eine die Inhalte befördernde 
Finanzierungsform“.

2. WORUM GEHT ES? INHALTE VOR STRUKTUR!
Der Erfolg einer budgetähnlichen Finanzierungsreform 
erweist sich daran, ob die Leistungen für Menschen mit 
Beeinträchtigung tatsächlich im Sinne der im BTHG immer 
wieder benutzten Formulierungen (Sozialraumorientierung, 
Partizipation usw.) verbessert und somit deren Teilhabemög-
lichkeiten in höherem Maße erweitert werden, als wenn 
man mit einem versäulten, unflexiblen System vorgehal-
tener Leistungen dazu beiträgt, dass die Individualität des 
Menschen letztlich dem bürokratischen System angepasst 
wird. Der allerorts anstehende Prozess der De-Institutionali-
sierung muss dazu führen, dass wir Systeme aufbauen, die 
den Lebensentwürfen der Menschen folgen und die nicht 
die Lebensentwürfe der Menschen ans System anpassen.
Geradezu absurd wäre es, wenn trotz Budgets die Leistungs-
erbringung beziehungsweise die vorgehaltenen Leistungen 
davon nicht tangiert würden. Die Hamburger Leitplanken 

sind gleichsam der Fixstern, an dem sich der Prozess aus-
richten muss. Strukturen und Finanzierungsformen müssen 
Inhalten folgen, nicht umgekehrt. Und diese Inhalte müs-
sen in einem gemeinsamen Prozess definiert werden, und 
zwar möglichst konkret so formuliert, dass allen Akteuren 
klar ist, was es zu erreichen gilt.

Letztlich geht es um den Aufbau von verlässlichen Struk-
turen zur Unterstützung von individueller Teilhabe, die 
sich zusammensetzen aus familiärer, nachbarschaftlicher, 
zivilgesellschaftlicher und professioneller Hilfe. Die oft 
einseitige Fixierung auf die Unterstützung durch leistungs-
gesetzlich garantierte Hilfen führt leicht dazu, dass Abhän-
gigkeiten sowohl auf individueller als auch struktureller 
Ebene entstehen, die solche Lebensentwürfe fördern, die 
ausschließlich auf Versorgungssicherheit und wohlfahrts-
staatliche Betreuung zielen. Dass diese Elemente heute 
leistungsrechtlich garantiert sind, ist eine bedeutende 
Errungenschaft, die sich in den jeweiligen Rechtskreisen 
abbildet. Wenn dadurch jedoch sowohl die eigenen Res-
sourcen der Menschen, also ihre individuellen Kräfte, ihre 
Energie, ihre Ambition für eine selbstständige Lebensge-
staltung und somit ihre eigene Aktivität zweitrangig oder 
gar durch die umfänglichen und auf hohe Perfektion zie-
lenden sozialstaatlichen Leistungen ungewollt geschwächt 
werden, so entspricht das keineswegs dem Menschenbild, 
das sich in der Behindertenrechtskonvention abbildet: 
Nämlich das einer Person, die sich in ihren Möglichkeiten 
selbst verantwortlich fühlt für die Gestaltung ihres Lebens 
und selbstbewusst entscheidet, welche Unterstützung sie 
in den Bereichen erhalten will, die sie mit eigener Kraft 
und eigenen Ressourcen nicht so gestalten kann, wie sie 
sich das vorstellt.

Um ein in vielen Jahren eingefahrenes System entspre-
chend zu verändern, sind die Herausforderungen für alle 
Beteiligten in vielerlei Hinsicht enorm. Die Leistungs-
erbringer sind genötigt, sowohl kritisch auf die eigene  

1 International Classification of Functioning, Disability and Health



T R Ä G E R B U D G E T  I N  D E R  E I N G L I E D E R U N G S H I L F E 64 65

G A S T B E I T R A G  P R O F .  D R .  W O L F G A N G  H I N T E

Leistungserbringung und ihre Planungsvorhaben zu schau-
en, aber auch sich der Kooperation mit anderen Leistungs-
erbringern so zu öffnen, dass sich die Kooperation nicht 
darin erschöpft, zweimal im Jahr in einem großen Kreis 
zusammenzusitzen, sich auszutauschen und anschließend 
im Protokoll zu lesen, dass man anwesend war. Spielräume 
für flexible, nicht in Sonderwelten angesiedelte Leistungen 
entstehen auch dadurch, dass man jeweils die eigenen 
Ressourcen mit denen der Partner verbindet, eigene Vor-
haben frühzeitig abstimmt mit den Vorhaben anderer, im 
Zweifelsfalle sich auch mal dafür entscheidet, in Koopera-
tion mit mehreren Partnern etwas Neues aufzubauen und 
verstärkt die jeweils eigenen Ressourcen mit den Stärken 
der anderen verbindet (auch und gerade in der Kooperation 
zwischen kleineren und größeren Partnern).

Die Leistungsträgerin ist aufgefordert, in den Prozessen zur 
Verständigung über Geldmengen, erwünschte Effekte und 
konzeptionelle Fragen mit viel Fingerspitzengefühl die Grat-
wanderung zwischen Kontrolle und Vertrauen zu absolvie-
ren, und dies sowohl während der Leistungsfeststellung, 
der Leistungsgewährung und der Begleitung der Leistungs-
erbringung. Die erwachsene Schwester der Kontrolle heißt 
Vertrauen, und diese beiden Elemente funktionieren dann in 
einer Familie gut, wenn es möglichst wenig schwarze Schafe 
gibt.

Stärkere Aufmerksamkeit benötigen auch die Leistungs-
feststellungs-Instrumente, die länderspezifisch mit großem 
Aufwand, fachlichem Herzblut und akademischem Perfek-
tionsanspruch erstellt wurden. Der Versuch, die komplexe 
und häufig chaotische Alltagswirklichkeit der Menschen 
nach neun Lebensbereichen zu zergliedern und es dann 
noch als ein Qualitätsmerkmal zu sehen, dass für möglichst 
jeden Bereich spezifische Ziele formuliert werden, die es zu 
erreichen gilt, konterkariert nun wirklich das ganze Gerede 
von Normalisierung. Denn wer, abgesehen von einem leis-
tungsberechtigten Menschen, sortiert schon sein Leben 

nach neun Lebensbereichen und fragt in seiner Familie in 
regelmäßigen Abständen, ob man seine Ziele erreicht hat. 
Je perfekter dieses Verfahren ausgefeilt ist, desto befremd-
licher wirkt es. Mehr und mehr zeigen sich übrigens aktuell 
die Verfallserscheinungen dieses Vorgehens dadurch, dass 
die vor Ort zuständigen Personen (Teilhabefachdienste) 
entweder unter den Arbeitsmengen zusammenbrechen, 
schlichtweg die Formulare in durchaus guter Absicht stan-
dardisiert ausfüllen oder bei Bedarf auch in einer Art und 
Weise frisieren, die zumindest arbeitserleichternd ist und 
den betroffenen Menschen einigermaßen dient.

Den Akteuren in Hamburg sind diese Herausforderungen 
bewusst, und sie werden im Geiste der Leitplanken mit 
grundsätzlichem Kooperationswillen und mit langsam 
wachsender Bereitschaft zum Abbau von Trägeregoismen 
bearbeitet.

3. WAS STEHT NOCH AN?
Das Bessere ist die Herausforderung für das Gute. Auch in 
Hamburg gibt es Luft nach oben.

→→	 Das aktuelle Verfahren der Budgetberechnung führt 
nicht ohne weiteres dazu, dass Leistungserbringer ihre 
Angebote flexibilisieren, den individuellen Bedarfen 
besser anpassen und die Fixierung auf die Auslastung 
reduzieren. Die allerorts anstehenden Prozesse der De-
Institutionalisierung benötigen finanzielle Freiräume und 
wirtschaftliche Anreize, und all das könnte sich in den 
Budgets noch besser abbilden. Wenn Budgets dagegen 
den Rahmen dafür bieten, dass flächendeckend die Ange-
bote so bleiben wie sie sind und weiterhin gut betreute 
Sonderwelten auf hohem Niveau zementiert werden, 
bleiben die fachlichen Innovationschancen ungenutzt, 
ganz zu schweigen davon, dass regelmäßig noch größere 
Summen ins System gepumpt werden müssen.

→→	 Die Hamburger Leitplanken zur sozialraumorientierten 
EGH sind gut durchdacht und wohl formuliert, aber sie 
sind weder in den Poren des Leistungsfeststellungs-
Prozesses noch der Leistungserbringungs-Prozesse 
wirklich angekommen. Natürlich, so etwas braucht 
Zeit, doch die Möglichkeiten eines Budgets könnten 
diesbezüglich noch besser genutzt werden.

→→	 Die meisten Debatten beziehen sich auf die Phase der 
Erbringung des gesetzlich verbrieften Leistungsanspruchs. 
Die Phase vor dem Leistungsbezug, also der Aufbau 
von förderlichen Strukturen für einen gelingenden 
Alltag (fälschlicherweise häufig „Prävention“ genannt) 
könnte noch stärker in den Fokus genommen werden.

→→	 Die Leistungserbringer sind immer wieder gefordert, an 
einem guten Verhältnis zwischen einerseits der Stabili-
sierung ihrer Binnenstruktur und andererseits der Offen-
heit für mutige Kooperationen mit anderen Trägern zu 
arbeiten. Das Beharrungsvermögen jahrelang gewach-
sener Strukturen zeigt sich auch in Hamburg an fast 
jeder Debatte zu trägerübergreifenden Projekten.

→→	 Die Mitwirkung der Vertretungen der Leistungsberech-
tigten bei den laufenden Prozessen, insbesondere in 
den relevanten Gremien, ist ehrlich gewollt, steckt aber 
noch in den Kinderschuhen.

→→	 Der Anteil der im Gesamtplan abgebildeten, nicht-profes-
sionell erbrachten Unterstützungsleistungen ist noch sehr 
überschaubar. Ressourcen aus Nachbarschaft, persön-

lichen Beziehungen, aber auch aus in Hamburg umfäng-
lich vorhandenen Angeboten etwa in den Bereichen Sport 
und Kultur werden noch nicht systematisch akquiriert und 
als Bestandteil des Leistungsgeschehens genutzt.

→→	 Auch in Hamburg finden sich noch zahlreiche Doppel-
strukturen, die natürlich der Tatsache geschuldet sind, 
dass jeder Leistungserbringer für sich eigene Angebote, 
Einrichtungen und Strukturen aufgebaut hat, die sicher-
lich auch den leistungsberechtigten Menschen, oft aber 
auch der Anreicherung der jeweiligen Trägeridentität 
dienen. Bis auf wenige Ausnahmen bildet sich das auch 
in den in dieser Broschüre versammelten Projekten ab. 
So weit – so gut – so verbesserbar!

Grundsätzlich lauert bei solchen Prozessen immer die Ver-
führung, sich auf symbolische oder rein kosmetische Vor-
haben zu verständigen, die zwar kongress- und broschü-
rentauglich sind, in der Substanz aber nicht die Standards 
erreichen, die in den Hamburger Leitplanken abgebildet 
sind. Da mal ein niedrigschwelliger Treffpunkt mehr, dort 
mal eine weitere neue Einrichtung, hier mal eine Einzelak-
tion zur Inklusion oder dort mal eine stadtweite Kampagne: 
alles begrüßenswerte Aktionen, aber wenn sie Stückwerk 
bleiben und nicht in einen langfristigen, systematisch 
gesteuerten Prozess eingebunden sind, dem sich möglichst 
alle Akteure verpflichtet fühlen, dann gelingt es allenfalls, 
das jetzige System ein wenig zu verbessern. Dies führt leicht 
dazu, dass bei allen Beteiligten eine relative Zufriedenheit 
aufkommt, die den Blick darauf verstellt, woran man arbei-
ten muss, um angesichts von knappen Kassen, Fachkräfte-
mangel und anderen gesellschaftlichen Herausforderungen 
einen Systemwechsel herbeizuführen (vergleichbare Her-
ausforderungen stellen sich im Übrigen derzeit auch in der 
Pflege, der medizinischen Versorgung und der Kinder- und 
Jugendhilfe).

Die Prozesse in Hamburg sind unter fachlichen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten gute Schritte in diese Richtung.

”Wir müssen 
Systeme aufbauen, 
die den Lebens-
entwürfen der 
Menschen folgen.“
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S T I M M E N

Melanie Schlotzhauer
Sozialsenatorin 

„Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, 
ihr Leben selbstbestimmt und nach ihren 
eigenen Vorstellungen gestalten zu können. 
Die Weiterentwicklung der Eingliederungs-
hilfe ist damit eng verknüpft und konnte in 
den zurückliegenden Jahren mit Hilfe der 
Trägerbudgets erfolgreich vorangebracht 
werden. Ich freue mich, dass wir eine Folge-
vereinbarung unterzeichnet haben, die von 
gegenseitigem Vertrauen geprägt ist und die 
Situation von Menschen mit Behinderungen 
weiter verbessert.“ 

Dr. Arne Nilsson 
Sprecher der Geschäftsführung von F&W

 „Die Stadt Hamburg gibt uns die Sicherheit, 
die wir brauchen, um verlässlich da zu sein für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen  
und Behinderungen. Das Trägerbudget wird  
weiterhin dafür sorgen, dass wir Menschen 
Teilhabe und Entfaltung ermöglichen können.“ 

Rolf Tretow
Sprecher der Geschäftsführung der Elbe-Werkstätten

„Das Hamburger Trägerbudget ermöglicht 
Planungssicherheit, Bürokratieabbau und 
eine fokussierte, innovative Weiterentwick-
lung der Eingliederungshilfe. Dies funktioniert 
aber nur deshalb so gut, weil es in den letzten 
zehn Jahren gelungen ist, eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen Leistungsträ-
gern und Leistungserbringern zu entwickeln. 
Besonders hervorheben möchte ich die ver-
einbarten Projekte, die den Werkstattbeschäf-
tigten mehr Übergänge in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt im Sinne der UN-Behinderten-
rechtskonvention eröffnen werden.“ 

Stefani Burmeister
Vorständin Evangelische Stiftung Alsterdorf

„Die gesellschaftliche Teilhabe für alle ist für 
uns in der ESA treibende Kraft. Wir verstehen 
Inklusion als Suchbewegung. Durch das 
Trägerbudget haben wir eine sichere Finan-
zierungsgrundlage, die es uns ermöglicht, 
Strukturen im Quartier inklusiv weiterzuent-
wickeln. Mit der jetzigen Rahmenvereinbarung 
können wir Projekte und Vorhaben realisieren, 
die gezielt Menschen mit Behinderung  
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.“

Sabine Korb-Chrosch
kaufmännische Vorständin der Stiftung Das Rauhe Haus

 „Das Trägerbudget ermöglicht uns unter 
anderem die Entwicklung einer inklusiven 
Seniorenarbeit sowie die Neu-Konzeption 
von Angeboten für junge Erwachsene mit 
psychischen Erkrankungen. Gestalterisch 
und gemeinsam mit anderen Trägern an der 
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in 
Hamburg mitzuwirken, freut uns und ist uns 
ein großes Anliegen.“ 

Ralph Grevel
Geschäftsführer Leben mit Behinderung Hamburg

„Die Rahmenvereinbarung ist der wesentliche 
Baustein, den großen Herausforderungen der 
Zukunft, insbesondere dem demografischen 
Wandel mit sinkenden personellen Res-
sourcen, zu begegnen und die Teilhabe und 
Selbstbestimmung für Menschen mit Assis-
tenzbedarf mit modernen Konzepten sicherzu-
stellen. Mit der Rahmenvereinbarung ist die 
Grundlage gelegt, die gute Zusammenarbeit 
des Leistungsträgers und den Leistungser-
bringern gemeinsam mit und für Menschen 
mit Assistenzbedarf im Sinne der UN-Behin-
dertenrechtskonvention weiter auszubauen.“ 

Kay Nernheim
Geschäftsführer des Sozialkontor

„Mit der neuen Rahmenvereinbarung haben 
wir in den nächsten fünf Jahren einen ver-
lässlichen Rahmen, um Dienstleistungen 
gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen 
weiter zu entwickeln und durch sozialräum-
liche Lösungen eine autonome Lebensführung 
zu ermöglichen.“ 

Dr. med. Stephanie Wuensch
Geschäftsführerin auxiliar GmbH

„Gerade als spezialisierter Träger mit aus-
schließlich Angeboten für Menschen mit 
psychischer Erkrankung bzw. seelischer 
Behinderung sind wir besonders froh über 
das Trägerbudgetkonzept. Ergänzend zur 
individuellen seelischen Stabilisierung im 
Rahmen der Assistenz können wir durch die 
Projektarbeit innovative Entwicklungen zur 
Teilhabe und Rehabilitation von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen ermöglichen.“ 

Axel Graßmann
Geschäftsführung Lebenshilfe Landesverband  
Hamburg e. V. 

„Die Lebenshilfe setzt sich als Selbsthilfe- 
verband seit 1960 für die Anliegen von  
Menschen mit geistiger Behinderung und 
ihren Familien in Hamburg ein. Wir freuen 
uns, dass wir unsere Erfahrung im Rahmen 
des Trägerbudgets einbringen können.“ 

”
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